Nichts ist leichter, als die Menschen dieses Landes in einer Diskussion über eine extrem komplexe Materie mit kleinformatigen Argumenten zu verunsichern. Lesen Sie hier eine Gegenüberstellung der häufigsten EU-Kontra-Argumente und deren Reflexion:
Warum findet keine Volksabstimmung statt? 
Da es sich um keine Gesamtänderung der Verfassung handelt bzw. keine Baugesetze der Verfassung verändert werden, ist keine Volksabstimmung notwendig. Anerkannte Verfassungsrechtler haben dies mehrfach bestätigt. Bereits der EU-Verfassungsvertrag wurde im Parlament ratifiziert. Es entspricht ganz den Regeln unserer repräsentativen Demokratie, dass das Parlament ratifiziert.

Vertrag von Lissabon ist unlesbar um Volksabstimmungen zu vermeiden. 
Der Verfassungsvertrag wäre gewiss "leserfreundlicher" gewesen (auch ASVG-Novellen sind beispielsweise keine leichte Lektüre). Wer jedoch wegen der schweren Lesbarkeit eine versteckte Gesamtänderung der Bundesverfassung ableitet, der irrt oder behauptet bewusst die Unwahrheit. Das Abgehen von einer gänzlichen Neufassung der Verträge war ein notwendiges Zugeständnis, um das Zustandekommen der jetzigen Reform überhaupt erst zu ermöglichen. 
Bei dem als "neu" angepriesenen Vertrag handelt es sich zu 95 % um die EU Verfassung von 2005.
Die Notwendigkeit einer bürgernahen, demokratischen und effizienten EU wurde durch das Scheitern des Verfassungsvertrages deutlich. Es folgte eine Reflexionsphase die durch die Verträge von Lisabon abgeschlossen wurde. Beim neuen Vertrag ist es gelungen, das Gute des Verfassungsvertrages zu erhalten und zusätzlich einige wertvolle Neuerungen zu ergänzen, z.B. die Bekämpfung des Klimawandels und die Energiesolidarität.
Kritiker werden nicht gehört.
Die Öffentlichkeit wurde schon sehr frühzeitig in die Überlegungsphase nach dem Scheitern des Verfassungsvertrages eingebunden. Gerade jene Medien und Parteien, die mangelnde Mitsprachemöglichkeit beklagen, sollten eigentlich ihren Teil dazu beitragen, dass die Bevölkerung tatsächlich umfassend über die EU informiert ist – als Grundlage für öffentlichen Dialog.

Der Reformvertrag bedeutet das Ende souveräner Staaten und schafft einen Bundesstaat

Die EU-Staaten bleiben Herren der Verträge, Änderungen sind ohne die Ratifikation durch die Staaten unmöglich. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) behält intergouvernementale Elemente. Die EU kann nur im Rahmen übertragener Kompetenzen handeln, wobei die Kompetenzabgrenzung zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten deutlicher wird. Bereits der Union übertragene Kompetenzen können wieder an die Mitgliedsstaaten rückübertragen werden. Und schließlich sieht der EU-Reformvertrag erstmals auch eine Austrittsmöglichkeit vor.

Diese Möglichkeit eines EU-Austritts zeigt, dass sich die EU nicht nur in eine Richtung bewegt sondern ein freies Bündnis ist. Allerdings: Wenn Österreich nicht mehr in der EU wäre, würden wir nicht mehr an den europäischen Entscheidungsprozessen in politischen und wirtschaftlichen Fragen teilnehmen können. Wir wären dann möglicherweise verpflichtet, Normen und Regelungen anzunehmen ohne an deren Entstehung mitwirken zu können (wie die EWR Partner).
Österreich hat als einer der zehn Nettozahler künftig nur 19 Sitze im Europäischen Parlament und dadurch eine zu niedrige Stimmgewichtung.
Die Sitzverteilung im Europäischen Parlament ist nicht im Reformvertrag geregelt. Es gilt hier die "degressive Proportionalität", die weniger große Staaten bevorzugt: Deutschland hat 96 Sitz, das wesentlich kleinere Österreich hat 19.
Die Sitzverteilung ist unabhängig ob ein Staat Nettozahler ist oder nicht. Österreich ist außerdem kein großer Nettozahler und bekommt den Großteil seiner Beiträge als Förderungen zurück. Die laufenden wirtschaftlichen Vorteile der EU-Mitgliedschaft übertreffen den Nettobeitrag bei weitem. Die EU ist jeden Euro Wert.
Das Europäisches Volksbegehren ist zahnlos, es gibt durch den Reformvertrag keine weiteren demokratischen Verbesserungen.

Die Demokratie wird deutlich gestärkt:

· Das Europäische Parlament wird zum gleichberechtigten Gesetzgeber im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren.

· Die Kommission wird transparenter.

· Die Teilnahme der Sozialpartner und repräsentativer Verbände an der Willensbildung in der EU wird gesichert.

· Die umfassende Information und Kontrollrechte der nationalen Parlamente wird ausgebaut.

· Der Zugang von Einzelpersonen zum Europäischen Gerichtshof wird erleichtert.
Der Vertrag von Lissabon bedeutet das Ende unserer Neutralität! 

Österreich kann weiterhin selbst entscheiden, ob und in welchem Ausmaß es sich an Auslandseinsätzen beteiligt. Entscheidungen über solche Einsätze bedürfen außerdem der Einstimmigkeit, sodass Österreich de facto ein Veto zusteht. Auch die Beistandsklausel für den Fall eines Angriffs auf ein EU-Mitgliedsland bzw. die Solidaritätsklausel bezüglich der Hilfe nach Terroranschlägen und Katastrophen lassen die Neutralität unberührt.

Osterreich muss sich an EU Militäraktionen unter der gegenseitigen Solidaritätsverpflichtung und Beistandsgarantie beteiligen 

Sowohl die Solidaritäts- als auch die Beistandsklausel bedeuten ein Mehr an Sicherheit und schaffen keine neutralitätswidrigen Verpflichtungen Österreichs. In beiden Fällen bleibt es allen Mitgliedern vorbehalten, über Art und Umfang einer allfälligen Hilfsleistung selbst zu entscheiden, die Hilfeleistung muss keineswegs unbedingt militärischer Natur sein. Auch für Missionen der EU in Drittstaaten gilt, dass es keine Teilnahmeverpflichtung für einen Mitgliedstaat gibt, zudem steht jedem Mitglied ein Veto gegen solche Missionen zu.

Vertrag enthält Verpflichtung zu "militärischer Aufrüstung"

Vertrag spricht zwar von der "schrittweisen Verbesserung" militärischer Fähigkeiten, das hat aber nichts mit Aufrüstung zu tun: Es geht nicht um ein "Mehr" an Rüstung, sondern darum, die militärischen Kapazitäten zu verbessern und anzupassen, um sie auf die friedenspolitischen Aufgaben im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik abzustimmen. Dabei geht es nicht zuletzt auch um den besseren Schutz der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten. Der Vertrag enthält dazu auch keinerlei verbindliche Mindeststandards. 

Die Einstimmigkeit schützt nur auf dem Papier vor "Brüsseler Militärpolitik" ("In einer Militärallianz gibt es keine Neutralität.") 

- Die EU ist KEINE Militärallianz, die Beistandsklausel lässt die Neutralität unberührt.

- Die Bundesregierung wird nicht zögern, vom Veto Gebrauch zu machen, um vitale Interessen Österreichs zu schützen.

Auch Friedenseinsätze können zu Krieg eskalieren, wenn auf  die Friedenstruppe geschossen wird. 

Bei allen Friedenseinsätzen, auch denen der UNO, kann es zu Angriffen auf die Friedenstruppen kommen, die Abwehrmaßnahmen erfordern. Das hat nichts mit "Kriegführen" zu tun. Wären derartige Einsätze ohne solche Risiken, müsste man dafür nicht Soldaten heranziehen.

Die EU fördert Atomenergie, Österreich ist von Risiko-Reaktoren wie Temelin umgeben.
Diese Aussage ist plakativ und banal und entspricht nicht einem verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema Sicherheit. Die Anlagen müssen individuell betrachtet werden und lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Österreich verfügt durch seine bilateralen Informationsabkommen über sehr hohen Wissensstand betr. die Qualität der benachbarten Reaktoren [vereinzelt sind spezifische Schwachstellen bekannt].

Der EURATOM Vertrag kostet Österreich jährlich 40 Millionen 

Die Höhe von 40 Millionen ist von Anti-Atom NGOs konstruiert. Diese Summe wurde überprüft und ist nicht nachvollziehbar. Bei großzügiger Berechnung beträgt der Euratom-Beitrag Österreichs zwischen 10 und 17 Millionen € jährlich. Bei genauerer Betrachtung ist zudem anzumerken, dass es kein eigenständiges Euratom Budget gibt sondern verschiedene Budgetlinien - somit gibt es auch keinen definitiven österreichischen Beitrag wie die NGOs behaupten. 
Mit Lissabon Vertrag wird Euratom einzementiert 
Der Euratom-Vertrag ist bereits seit 50 Jahren rechtsverbindlich verankert, und von einzementieren ist keine Rede: Revisionen des Vertrages, wie z.B. von Österreich, Irland, Ungarn und Schweden derzeit gefordert, sind trotz des Vertrages von Lissabon weiterhin möglich - Euratom kann also weiterhin angepasst und verbessert werden.

Umweltpolitik wird nur mehr in der EU gemacht, die nur die Interessen von Konzernen vertritt 
Gerade EU-Umweltregelungen schaffen gute Bedingungen für KMUs im Umwelttechnologiebereich. Die EU hat führende Rolle im Umweltbereich z.B. verpflichtende Ziele beim C02 und sehr hohe Umwelt-Industriestandards. Ebenso streng sind die Auflagen für PKW- und LKW-Abgase und für Chemikalien. Die EU gilt als Vorreiter bei der Lebensmittelsicherheit, wobei jedes Land strengere Regeln beschließen kann.
Ausverkauf unseres Wassers 

Ohne die Zustimmung Österreichs wäre das unmöglich!
Kein anderes Land kann über unsere Wasserressourcen verfügen. Dazu wäre nicht nur ein 
einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates (Vetorecht jedes einzelnen Regierungschefs!) notwendig, sondern auch die Notwendigkeit der Zustimmung durch die Mitgliedstaaten "nach ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften". In Osterreich bedeutet das ausnahmslos, dass das Parlament diesen Beschluss genehmigen muss bzw. in einem Fall sogar schon sein Zustandekommen verhindern kann.

Das Problem des Transitverkehrs ändert sich nicht mit dem Verfassungsvertrag von Lisabon
Österreich tritt für eine wahre Kostenkontrolle bei der Benutzung der Schnellstraßen ein und setzt sich unter anderem für eine Mauterhöhung bei LKW-Fahrten ein. Zudem setzt sich Österreich mit gezielten Fahrverboten für LKWs und eine Verlegung des Transportverkehrs auf die Schiene gegen einen überhöhten Anteil des LKW-Verkehrs ein.
Unsere Spitäler stehen allen EU Bürgern offen 

Gott sei Dank ist es so. Allerdings stammen zur Zeit nur ein bis zwei Prozent der zu behandelnden Patienten in Österreich aus anderen Mitgliedstaaten. Die Zahl wird sich durch die geplante Richtlinie zur Patientenmobilität kaum ändern, diese soll vor allem Rechtssicherheit z.B. für die Krankenhausbetreiber herstellen. Die Budgetprobleme der Kassen kommen nicht von den Ausländern.

Hochschulzugang für Studenten aller EU-Länder bedeutet einen Ärztemangel für Österreich
Für österreichische Studenten sind die Mehrzahl der Studienplätze (75%) reserviert, Die 1.250 für Studienanfänger zur Verfügung stehenden Studienplätze in Medizin wurden um 20 % auf 1.500 Studienplätze aufgestockt.

(Inhalte größtenteils von Guttenbrunner, Farinpour)
